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Das Kapital weiß Siege zu feiern. Mit dem Urteil von Karlsruhe verbesserte sich nicht nur die Laune
der ImmobilienbesitzerInnen, sondern auch der Aktienkurs von Deutsche Wohnen und Co. Mit einem
satten Plus von 2,72 Prozent war der Konzern nicht nur Gewinner vor dem Verfassungsgericht,
sondern auch an der Frankfurter Börse.

Der Präsident des Bundesverbands freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen jubelt ob der
nunmehr erreichten „Rechtssicherheit“. Nun können Mieten wieder „marktgerecht“ erhöht,
erhoben, nachgefordert werden, wie es sich in der freien Marktwirtschaft eben gehört. Die
SiegerInnen feiern nicht nur das Verfassungsgericht, das endlich für Recht und Ordnung gesorgt
habe, sondern geben den Besiegten vom Berliner Senat und den 1,5 Millionen MieterInnen, denen
massive Nachzahlungen drohen, auch noch eine Gratislehrstunde in Sachen Angebot und Nachfrage.
Wer gegen dieses heilige, für kapitalistische Freiheit so grundlegende Gesetz verstoße, bräuchte
sich über eine Niederlage vor Gericht nicht zu wundern. Diese wäre schließlich nur eine gerechte
Strafe für den Versuch, eine zum Naturgesetz verklärte angebliche Spielregel des Marktes
aushebeln zu wollen. So betrachtet, erscheint die gesamte Wohnungsnot nicht als Resultat des
Wirkens der Gesetze des Kapitalismus, sondern eines Verstoßes gegen dieses.

Großzügig stellen einige SiegerInnen von Karlsruhe sogar in Aussicht, auf die Nachzahlung der
gedeckelten Miete ganz oder teilweise verzichten zu wollen. So erklärt Vonovia, mit 42.000
Wohnungen immerhin zweigrößter privater Immobilienkonzern in Berlin, auf eine Nachzahlung der
gedeckelten Miete großzügig verzichten zu wollen, dass den MieterInnen „keine finanziellen
Nachteile aufgrund getroffener politischer Entscheidungen“ erwachsen sollen. Die „Kosten“ für die
soziale Beruhigungspille und Werbemaßnahme in eigener Sache werden auf 10 Millionen Euro
veranschlagt und sind wohl schon bei zukünftigen Mietpreiserhöhungen einkalkuliert. Weniger
spendabel gibt sich der Berliner Marktführer Deutsche Wohnen, dem über 100.000 Wohnungen in
der Stadt gehören. Auf eine Nachforderung könne man leider nicht verzichten – schließlich würde
das „unseren Verpflichtungen gegenüber dem Unternehmen, seinen Mitarbeitern und Eigentümern
nicht gerecht werden“.

Altehrwürdiges Gericht

Folgt man den Klagenden in Karlsruhe, so hätte also nicht nur ein Kapitalinteresse, sondern auch
gleich die Gerechtigkeit an sich gesiegt.

Zurück geht der Entscheid des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) auf eine Klage von 284
Abgeordneten der Bundestagsfraktionen von Union und FDP. Sie hatten vor geraumer Zeit eine
Normenkontrollklage gegen das „Gesetz zur Mietbegrenzung im Wohnungswesen“ des Landes
Berlin (Mietendeckel) angestrengt. Die Karlsruher RichterInnen durften auch die formale Frage
klären, ob Bundesländer überhaupt Mieten regulieren dürfen oder dies allein dem Bund vorbehalten
ist – ein Punkt, der auf den Bundesbauminister Horst Seehofer zurückgeht.

Bemerkenswert war schon, dass über das wichtige sozialpolitische Projekt vom Gericht alles andere
als üblich ohne Anhörung entschieden wurde. VerfahrensbeobachterInnen fragen sich außerdem, ob
das Prozedere im Einklang mit dem Ersten Senat des Gerichts erfolgte, der als Erstes mit dem
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Thema befasst war, bevor der als konservativer geltende Zweite Senat übernahm. Auch dies
verdeutlicht nur, dass es sich bei dem Verfahren auch um eine wichtige Klassenfrage handelte.

Das Urteil verkörpert eine krachende Niederlage für den Berliner Senat, aber v. a. für die
MieterInnen von rund 1,5 Millionen Wohnungen in der Bundeshauptstadt, die unter das Gesetz
fallen. Demnach ist der Mietendeckel grundsätzlich illegal, eine irgendwie geartete Mietpreisbremse
alleinige Bundessache. Juristische Hoffnungen der AnhängerInnen des Gesetzes richteten sich zum
einen auf einen Schiedsspruch des Verwaltungsgerichts Berlin, das den Eilantrag eines Vermieters
zurückgewiesen hatte, dem das Bezirksamt Pankow eine Mieterhöhung untersagt hatte. Der
Mietstopp liege einerseits durchaus in der Gesetzgebungskompetenz des Bundeslandes,
andererseits sei eine politisch festgesetzte Preisgrenze eine Ausnahmeregelung, die zeitweilig die
Vorschriften des bürgerlichen Rechts überlagere. Wegen ihrer zeitlichen Befristung sei sie aber mit
dem Eigentumsgrundrecht vereinbar und den VermieterInnen zuzumuten.

Zum anderen hatte der zuständige Berichterstatter des Zweiten Senats, Peter M. Huber, vor seiner
Wahl zum Verfassungsrichter ein Jahr lang CDU-Innenminister in Thüringen, beim Deutschen
Juristentag 2004 sich in der damaligen Föderalismusdebatte dafür ausgesprochen, den Ländern die
Zuständigkeit fürs Wohnungswesen zu gewähren. Dies sei aufgrund regionaler Unterschiede in
diesem Sektor geboten.

Zum Dritten hatte der Erste Senat im März 2020 einen Antrag auf vorläufige Außerkraftsetzung der
Bußgeldvorschriften abgelehnt und zumindest keine grundsätzlichen Zweifel an der
Verfassungsmäßigkeit des Landesgesetzes geäußert.

Diese auf juristische Spitzfindigkeiten gegründeten Hoffnungen sind nun so gründlich zerstoben wie
das Laub im Herbststurm: April, April – das BVerfG macht, was es will!

Der Mietendeckel

Das Vertrauen in Justiz und Staat bei der Verteidigung von Reformen erwies sich einmal mehr als
naiv und kurzsichtig. Einen Plan B zur Durchsetzung des Gesetzes haben der Berliner Senat und
seine Parteien, ob SPD, Grüne oder Linkspartei allesamt nicht vorzuweisen, es sei denn, man hält
die Forderung, dass nun „der Bund“, also die Bundesregierung oder eine Parlamentsmehrheit, die
gerade die Klage in Karlsruhe unterstützt hatte, für eine bundesweite Mietendeckelung eintreten
solle, für einen Plan.

Wir haben schon im Artikel „Berliner Mietendeckel: Mietenbremse oder Trostpflaster?“ dargelegt,
worin die Grenzen und Schwächen des gesamten Reformvorhabens bestanden.

Die Mieten in ca. 1,5 Millionen Wohnungen sind seit Ende Februar 2020 für 5 Jahre auf dem Stand
vom 18. Juni 2019 eingefroren, dem Tag der Verabschiedung des Gesetzes. Bei Mietverträgen, die
nach diesem Stichtag abgeschlossen wurden, darf höchstens die Vormiete derselben Wohnungen
bzw. die niedrigere Mietobergrenze verlangt werden oder im Falle, dass die Vormiete darunter lag,
die Obergrenze. Ab 2022 dürfen die VermieterInnen jährlich 1,3 % mehr kassieren. Das nennt sich
„atmender“ Mietendeckel.

Ausgenommen vom Gesetz sind Neubauwohnungen, die nach dem Jahr 2014 gebaut wurden und
Sozialwohnungen, die besonders bezuschusst werden. Seit vergangenem Herbst durften in einer 2.
Stufe sogar überhöhte Mieten abgesenkt werden. Neben den o. a. Ausnahmen stellt das individuelle
Antragsverfahren ein weiteres Loch im Deckel dar, denn natürlich erfolgt der Preisstopp nicht
automatisch und von Amts wegen – das wäre ja für diesen BeamtInnenstaat zu einfach.
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Bei allen Mängeln hat der Deckel natürlich eine, wenn auch viel zu geringe finanzielle Entlassung
von immerhin 1,5 Millionen Menschen gebracht.

MieterInnen brauchen eine Perspektive – jetzt!

Diese MieterInnen müssen nun die Folgen des Schandurteils von Karlsruhe ausbaden. Sie müssen
nicht nur wieder höhere Mieten zahlen, sondern evtl. auch noch Rückzahlungen in Höhe der
Differenz leisten müssen, die den VermieterInnen durch das Berliner Gesetz entgangen ist. Im
schlimmsten Fall verlieren sie die eigene Wohnung aufgrund von Nachzahlungen oder überhöhten
Preisen.

Der Berliner Senat verspricht zwar Hilfe für alle, die von Nachzahlungen betroffen sein werden.
Doch selbst wenn diese unbürokratisch und in vollem Ausmaß erfolgen sollte, stellt sie bestenfalls
ein zeitlich befristetes soziales Trostpflaster dar. Mieterhöhung und Preissteigerungen müssen die
MieterInnen ab jetzt zu 100 % selbst zahlen.

Angesichts der massiven Wut, die Hunderttausende in Berlin verspüren, angesichts des sozialen
Skandals werden wohl Zehntausende mehr die Forderung nach Enteignen von Deutsche Wohnen
und Co. unterstützen. Ein Ja zum Volksentscheid im September wäre eine richtige Quittung für die
Wohnbaulobby, für CDU, FDP und AfD, aber auch alle Volksbegehrens-BlockerInnen im Senat, allen
voran die SPD-Rechte.

Die 1,5 Millionen MieterInnen können und sollen aber nicht bis zu den Bundestagswahlen warten.
Sie können sich auch nicht auf die Rechtssicherheit einer etwaigen Mehrheit bei einer
Volksabstimmung verlassen. Auch ein Volksentscheid in Berlin kann in Karlsruhe kassiert werden,
auch wenn es tausende Rechtsgutachten gibt, die ihn für „verfassungssicher“ halten. Es braucht
also, nebenbei bemerkt, auch für das Bündnis „Deutsche Wohnen & Co enteignen“ (DWE) einen Plan
B, will es nicht dasselbe Schicksal wie der Senat erleiden.

Das Urteil von Karlsruhe zeigt nämlich eines. Letztlich sind Fragen wie die Durchsetzung des
Mietendeckels oder der Enteignung keine bloß juristischen. Im Rechtsstreit treten soziale und
Klassenfragen vielmehr selbst schon in einer für die bürgerliche Gesellschaft regulierten, im
Rahmen der Marktwirtschaft verbleibenden Form auf.

Diese können, wie jede errungene soziale Reform verdeutlicht, durchaus zeitweilig zugunsten der
Lohnabhängigen, der Masse der MieterInnen verschoben werden. Aber die juristische
Auseinandersetzung ist dabei letztlich nur Beiwerk.

Entscheidend ist es, den Konflikt mit den Mitteln des Klassenkampfes auszutragen. Die riesige
Demonstration nur wenige Stunden nach dem Urteil von Karlruhe, als sich in Berlin gut 25.000
Menschen versammelten, verdeutlicht, dass das Potential und die Wut für einen solchen Kampf
vorhanden sind. Doch um daraus eine Bewegung zu machen, braucht es jetzt klare Schritte im
Kampf und zur Organisierung.

Verteidigt den Mietendeckel!

Karlsruhe hat den Mietendeckel zwar kassiert, er sollte aber nicht kampflos aufgegeben werden. Wir
schlagen vielmehr vor:

Alle MieterInneninitiativen wie „Mietenwahnsinn stoppen“, DWE, die Berliner
MieterInnenverbände, Bündnisse wie „Hände Weg vom Wedding“, aber auch die
Gewerkschaften, Linkspartei und SPD-Verbände fordern wir auch, sich zu einem
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Aktionsbündnis zur Verteidigung des Mietendeckels und dessen Durchsetzung
zusammenzuschließen.

Ein solches Aktionsbündnis darf nicht auf Vereinbarungen von SpitzenvertreterInnen
der verschiedenen Parteien und Organisationen beschränkt sein. Es muss sich
vielmehr auf deren Basis, die Masse der MieterInnen in Betrieben, an Unis, Schulen
und vor allem auch in den Wohnhäusern stützen. Erst recht darf die Bildung eines
solchen Bündnisses nicht davon abhängig gemacht werden, ob auch die lahmsten
Senatsmitglieder oder VertreterInnen der Senatsparteien mitmachen oder ob ihnen
die Aktionsformen eines solchen Bündnisse harm- und wirkungslos genug erscheinen.

Dazu müssen Massenversammlungen in den Stadtteilen und Betrieben organisiert
werden und örtliche oder betriebliche Aktionsbündnisse oder Strukturen gebildet
werden, die auf Landesebene gebündelt und koordiniert werden. Daher sollte auch
rasch eine Aktionskonferenz einberufen werden, um diese Vorschläge zu diskutieren,
lokale Initiativen sowie stadtweite Bündnisse zu koordinieren und zusammenzufassen.

Ein Aktionsbündnis sollte um die einfache Forderung gegründet werden: Verteidigt
den Mietendeckel! Keinen Cent mehr für die WohnungsbesitzerInnen!

Die Nachzahlung und Erhöhungen der Mieten sollten verweigert werden durch einen
kollektiven und organisierten Boykott/Mietstopp. Von den Senatsparteien ist
einzufordern, dass sie eine solche Bewegung für ihren Mietendeckel verteidigen und
gegen sie nicht repressiv vorgehen.

Auch wenn von SPD, Linkspartei, Grünen gefordert werden muss, dass sie keine
Zwangsräumungen durchführen und gegen eine solche Bewegung nicht vorgehen, so
dürfen wir uns nicht darauf verlassen. Die Bewegung muss Strukturen und
Mobilisierungen gegen Zwangsräumungen, Pfändungen von MieterInnen usw.
aufbauen.

Dazu muss sie sich auf eigene Strukturen und Aktionen wie Massendemonstrationen
stützen. Von den Gewerkschaften im öffentlichen Dienst und in der Privatwirtschaft
muss sie die Organisierung politischer Streiks zur Verteidigung des Mietendeckels und
im Kampf gegen jede Repression einfordern.

Eine solche Perspektive ist ohne eine Radikalisierung der Bewegung und den Aufbau von
Kampforganen ebendieser nicht zu haben. Wir sind uns im Klaren, dass nicht nur die bürgerlichen
Grünen, die rechtssozialdemokratische SPD oder die Gewerkschaftsapparate alles tun werden, um
die Entstehung einer solchen Bewegung zu blockieren oder ihr die Spitze zu nehmen. Das trifft
letztlich auch auf die Linkspartei, die MieterInnenverbände usw. zu. Aber um eine Massenbewegung
aufzubauen, ist es unerlässlich, diese Organisationen und ihre Mitglieder, WählerInnen und
AnhängerInnen in Bewegung zu bringen – und das schließt auch ein, Forderungen an sie und ihre
Führungen zu stellen, um sie dem Praxistest auch in den Augen ihrer UnterstützerInnen zu
unterziehen. Nur im Rahmen einer Bewegung, nur im Rahmen realer Kämpfe und deren
Radikalisierung wird es möglich sein, diese Bewegung selbst so weit zu treiben, dass sie in der
Praxis über die Hoffnung auf Gerichte und bürgerliches Recht hinausgeht. So kann die Verteidigung
des Mietendeckels zu einem Schritt werden im Kampf um die entschädigungslose Enteignung der
Wohnungsbaugesellschaften und Immobilienhaie unter Kontrolle der MieterInnen und der
ArbeiterInnenklasse!


